
Versicherungsnachweis

Vorname: Andy Name: Schocher

Adresse:

Geburtsdatum: 23.06.1970

Beginn: 01.01.2011 Ablauf: 31.12.2011

Pol. Nr. 4.000.383.585 / Kitegenossen

Was ist versichert?
Versichert sind die gesetzlichen Haftpflichtansprüche Dritter infolge von Personen- und Sachschäden, die durch eine versicherte Person 
während der Ausübung des Kitesurf-Sportes auf genehmigten Gewässern entstanden sind. Ebenfalls versichert sind Schäden an benutzten 
fremden Surf-Boards und Kites
Versicherte Personen
Die auf dem Nachweis aufgeführten Personen
Bedingungen / Deckungen
Die Versicherungsumme beträgt im Maximum CHF 3 Mio. pro versichertes Schadenereignis. Im Schadenfall sind CHF 200.- pro Ereignis 
durch die versicherte Person zu tragen. 
Geltungsbereich
Die Versicherung gilt für Schäden auf der ganzen Welt, die innerhalb der Vertragsdauer verursacht werden. Falls der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt (ausgenommen das Fürstentum Liechtenstein und die Enklaven Büsingen und Campione), erlischt die 
Versicherung mit dem Ablauf des betreffenden Versicherungsjahres.
Schaden
Schadenfälle sind direkt an die Helvetia auf Tel. Nr. 058 280 3000 (national) 
/ +41 (0) 58 280 3000  (international) zu richten.
Dauer
Die Deckung läuft ab dem Datum des Vertragsabschlusses bis zum 31. Dezember des laufenden Jahr. Die Deckung ist jährlich durch 
den Verein Kitegenossen zu erneuern. Während eines  Versicherungsjahres ist eine Deckungsauflösung nicht möglich.
Ausschlüsse
- Ansprüche aufgrund einer vertraglich übernommenen, über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Haftung und wegen Nicht- 
  erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Versicherungspflichten.
- Die Haftpflicht für Schäden, deren Eintritt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste oder in Kauf genommen wurde, 
  sowie Abnützungsschäden und Schäden an Sachen durch allmähliche Einwirkung, wie Witterung, Temperatur, Feuchtigkeit, Schwamm- 
  und Pilzbildung, Staub, Rauch, Russ, Gase, Dämpfe oder Erschütterungen.
- Die Haftpflicht für alle bei der vorsätzlichen Begehung eines Verbrechens oder Vergehens im Sinne des Schweizerischen Strafge- 
  setzbuches verursachten Schäden sowie die Haftpflicht für die Folgen von Tätlichkeiten.
- Regress- und Ausgleichsansprüche Dritter für Leistungen, die sie an Geschädigte ausgerichtet haben.
- Ansprüche aus Schäden im Zusammenhang mit einer beruflichen oder gegen Entgelt ausgeübten Tätigkeit. 
- Aufwendungen zur Verhütung von Schadenereignissen.
- Nicht versichert sind Vermögensschäden, die nicht auf einen versicherten Personen- oder Sachschaden zurückzuführen sind.
Allgemeines
Sorgfalt 
Die versicherten Personen sind zur Sorgfalt verpflichtet und haben namentlich die nach den Umständen gebotenen Massnahmen zum 
Schutze der versicherten Sachen gegen die versicherten Gefahren zu treffen. Fehler, Mängel und gefährliche Zustände, die zu einem 
Schaden führen könnten oder dessen Beseitigung die Helvetia verlangt hat, sind innert angemessener Frist auf eigene Kosten zu besei-
tigen.
Obliegenheiten im Schadenfall
Anspruchsberechtigter 
Der Anspruchsberechtigte ist bezüglich der nachstehenden Obliegenheiten dem  Versicherungsnehmer gleichgestellt.
Anzeige 
Der Versicherungsnehmer:
a) benachrichtigt sofort die Helvetia;
b) formuliert eine schriftliche Begründung für den Entschädigungsanspruch;
c) gestattet jede nützliche Untersuchung;

Unterstützungspflicht
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Helvetia bei der Ermittlung des Schadens und der Führung von Verhandlungen zu unterstützen, indem er 
ihr über die Angelegenheit alle gewünschten Auskünfte erteilt und Schriftstücke, amtliche Verfügungen und dergleichen sowie andere Beweismittel zur 
Verfügung stellt.
Veränderungsverbot 
Jegliche Veränderungen, welche die Feststellung und Ermittlung des Schadens erschweren oder vereiteln könnten, sind zu unterlassen, sofern sie 
nicht der Schadenminderung dienen oder im öffentlichen Interesse liegen.
Ansprüche Dritter 
Der Versicherungsnehmer darf nicht selbständig zu den Ansprüchen des Geschädigten Stellung nehmen, insbesondere keine Zahlung leisten, sich 
nicht auf Prozesse einlassen, keine Vergleiche abschliessen und überhaupt keinerlei Forderungen anerkennen. Der Versicherungsnehmer ist ohne 
vorgängige Zustimmung der Helvetia auch nicht berechtigt, Ansprüche aus dieser Versicherung an Geschädigte oder an Dritte abzutreten.
Leistungen im Schadenfall
Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird 4 Wochen nach dem Zeitpunkt fällig, in dem der Versicherer alle zur Feststellung der Höhe des Schadens und ihrer 
Haftung erforderlichen Unterlagen erhalten hat. Die Zahlungspflicht wird aufgeschoben, solange durch Verschulden des Versicherungsnehmers 
oder Anspruchsberechtigten die Entschädigung nicht ermittelt oder bezahlt werden kann. Die Fälligkeit tritt insbesondere so lange nicht ein, als
a) Zweifel über die Berechtigung des Anspruchsberechtigten zum Zahlungsempfang bestehen;
b) eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung wegen des Schadens geführt wird und das Verfahren gegen den Versicherungsneh-
mer oder Anspruchsberechtigten nicht abgeschlossen ist.
Verjährung und Verwirkung 
Die Forderungen aus diesem Vertrag verjähren 2 Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet. Abgelehnte Ent-
schädigungsforderungen, die nicht innert 2 Jahren nach Eintritt des Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, sind verwirkt.
Leistungen der Helvetia 
Die Leistungen der Helvetia bestehen in der Entschädigung begründeter und in der Abwehr unbegründeter Ansprüche. Sie sind einschliesslich 
Schadenzinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, Anwalts-, Gerichts-, Schiedsgerichts- und Vermittlungskosten, Parteientschädigungen und 
versicherter Schadenverhütungskosten sowie allfälliger weiterer Kosten begrenzt durch die in der Police  festgelegten Versicherungssummen.
Schadenbehandlung 
Die Helvetia übernimmt die Behandlung eines Schadenfalles nur insoweit, als die Ansprüche den vereinbarten Selbstbehalt übersteigen. Sie 
führt die Verhandlungen mit dem Geschädigten als Vertreterin des Versicherten. Ihre Erledigung der Ansprüche des Geschädigten ist für den 
Versicherten verbindlich. Die Helvetia ist berechtigt, dem Geschädigten den Schadenersatz direkt und ohne Abzug eines allfälligen Selbstbe-
haltes auszurichten; der Versicherte hat ihr in diesem Falle den Selbstbehalt unter Verzicht auf sämtliche Einwendungen zurückzuerstatten.
Zivilprozess 
Strengt der Geschädigte einen Zivilprozess an, so übernimmt die Helvetia dessen Führung; dabei gehen die Kosten im Rahmen von 
Punkt "Leistungen der Helvetia" zu ihren Lasten. Der Versicherte hat der Helvetia die ihm allfällig zugesprochene Prozessentschädigung bis 
zum Betrag der von ihr für die Abwehr aufgewendeten Prozesskosten abzutreten.
Strafverfahren 
Die Helvetia behält sich das Recht vor, in einem Strafverfahren der versicherten Person einen Anwalt zu stellen, dem sie Vollmacht zu 
erteilen hat. Kosten oder Entschädigungen aus einem Strafverfahren werden nicht übernommen.
Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme gilt als Einmalgarantie pro Versicherungsjahr, d.h. sie wird für alle im gleichen Versicherungsjahr eintretenden 
Schäden und versicherten Schadenverhütungskosten sowie allfälligen weiteren versicherten Kosten zusammen höchstens einmal
vergütet. Die Leistungen und deren Begrenzungen richten sich nach den versicherungsvertraglichen Bestimmungen (einschliesslich 
derjenigen über Versicherungssumme und Selbstbehalt), die im Zeitpunkt des Schadeneintritts Gültigkeit hatten.
Leistungen des Vorversicherers 
Soweit Schäden durch eine allfällige Vorversicherung versichert sind, wird durch den vorliegenden Vertrag im Rahmen seiner Bestimmungen 
eine Summendifferenzdeckung gewährt (Subsidiärdeckung). Leistungen aus der Versicherung gehen diesem Vertrag vor und kommen von der 
Versicherungssumme des vorliegenden Vertrages in Abzug.
Verletzung von Obliegenheiten 
Bei Verletzung von gesetzlichen oder vertraglichen Obliegenheiten wird die Entschädigung in dem Ausmasse herabgesetzt, als Eintritt oder 
Umfang des Schadens dadurch beeinflusst wurden. Keine Herabsetzung erfolgt, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Obliegen- 
heitsverletzung unverschuldet erfolgte oder der Schaden auch bei Erfüllung der gesetzlich oder vertraglich auferlegten Verpflichtung 
eingetreten wäre. Der Rücktritt vom Vertrag aus einem gesetzlichen oder vertraglichen Grund bleibt vorbehalten. Ebenfalls vorbehalten 
beiben die gesetzlichen Folgen im Falle einer Anzeigepflichtverletzung bei Vertragsabschluss nach Art. 6 VVG.
Rückgriff auf Versicherte 
Wenn Bestimmungen dieses Vertrages oder des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, welche die Deckung einschränken oder
aufheben, von Gesetzes wegen dem Geschädigten nicht entgegengehalten werden können, hat die Helvetia insoweit, als sie ihre Leistungen
kürzen oder ablehnen könnte, ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Versicherten.
Rechtsstreitigkeiten
Gerichtsstand 
Klage gegen die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG kann der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte erheben 
an seinem schweizerischen oder liechtensteinischen Wohnort, am Hauptsitz der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in 
St. Gallen oder am Ort der versicherten Sache, wenn sich dieser in der Schweiz oder in Liechtenstein befindet.
Im Übrigen gilt das Gerichtsstandsgesetz.
Anwendbares Recht 
Für Ansprüche aus diesem Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Bei Wohnsitz des Versicherten im Fürstentum 
Liechtenstein gilt liechtensteinisches Recht.

Vetragspartner
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9000 St. Gallen 

Die Helveita Schweizerische Versicherungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizerischem Recht (nachstehend "Helvetia" 
genannt) mit Sitz in St. Gallen

Bahnhofstrasse 3, 6415 Arth


